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 Veröffentlicht am 14.09.1993

Norm

MRG §16 Abs3

Rechtssatz

Der Vermieter hat nicht die Möglichkeit, durch nachträgliche Scha3ung kategorieerhöhender Merkmale ohne

Einvernehmen mit dem Mieter die Beurteilung der Zulässigkeit des vereinbarten Mietzinses auf Grundlage der so

geschaffenen höheren Ausstattungskategorie zu bewirken.
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